
 
  

     

 
 

 

 

 

         
      

        
      

    

             
            

      

      

        
          

     
            
        

       
          

        
       

          
          
  

         
       

       



Dienstleistungs- und Arbeitsverhältnisse sind durch die geltenden Gesetze, Verwal
tungsvorschriften und Tarif-/Arbeitsverträge für den öffentlichen Dienst des Bundes 
gekennzeichnet. Die Rechtsverhältnisse zwischen dem BMVg bzw. den Dienststellen 
seines GB und den für den GB BMVg tätigen Unternehmen und deren Personal be
stimmen sich nach den jeweils im Wege der öffentlichen Auftragsvergabe geschlos
senen Verträgen. 

Der Offenlegung weitergehender Informationen, insbesondere zu konkreten Zu
gangsberechtigungen, steht allerdings § 3 Nr. 1 b) IFG entgegen. 

Danach besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, wenn das Bekanntwer
den der Information nachteilige Auswirkungen auf militärische und sonstige sicher
heitsempfindliche Belange der Bundeswehr haben kann. Dies ist vorliegend der Fall. 

Die angefragten Informationen betreffen sicherheitsempfindliche Belange der Bun
deswehr. Das BMVg ist ein Sicherheitsbereich im Sinne der entsprechenden Vor
schriften und wurde zum Militärischen Sicherheitsbereich erklärt. Informationen zu 
den Zugangsberechtigungen, insbesondere dem Zutritt zu den besonders geschütz
ten Bereichen in diesem Sicherheitsbereich, stellen sicherheitsempfindliche Informa
tionen dar. Eine etwaige Offenlegung könnte Unbefugten Erkenntnisse verschaffen 
oder Rückschlüsse erlauben, die diese für ihre Zwecke (z.B. Ausspähen durch 
fremde Nachrichtendienste, Durchführung von Straftaten etc.) zum Nachteil der Bun
deswehr ausnutzen könnten . 

Der Informationszugang ist daher nach § 3 Nr. 1 b) IFG ausgeschlossen. 

Zudem steht der Offenlegung § 3 Nr. 4 IFG entgegen. Danach besteht ein Anspruch 
auf Informationszugang nicht, wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift oder 
durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen und organisatorischen 
Schutz von Verschlusssachen geregelten Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

Vorliegend sind die von Ihnen begehrten Informationen als Verschlusssache L S. v. § 
3 Nr. 4 IFG L V. m. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums 
des Innern zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen 
(VS-Anweisung - VSA) eingestuft. Hierbei handelt es sich um Unterlagen, die als 
"Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch" eingestuft wurden. Hierzu hat 
anlässlich Ihres Antrages eine Prüfung mit dem Ergebnis stattgefunden, dass die 
Gründe für die Einstufung fortbestehen. Die Dokumente beinhalten Tatsachen und 
Erkenntnisse, die weiterhin im öffentlichen Interesse schutzbedürftig sind. 

Bei Herausgabe dieser Informationen kann aus den o.g. Gründen nicht ausge
schlosse.n-wer:det:l,dass-Un befugte (z. B.--NaGAHGt:l-tengienste anGer:er~-taaten~ 
Einblicke und Erkenntnisse gewinnen, die diese zur Verfolgung ihrer gegen die 
Bundeswehr gerichteten Ziele (z.B. Spionage) ausnutzen können . 

Der erbetene Informationszugang ist daher auch gemäß § 3 Nr. 4 IFG (LV.m. der All
gemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern zum materiellen 
und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen (VS-Anweisung - VSA) bis auf 
Weiteres ausgeschlossen. 
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